
§ 34 a Bewachungsgewerbe  

(1) Wer gewerbsmäßig Leben oder Eigentum fremder Personen bewachen will 
(Bewachungsgewerbe), bedarf der Erlaubnis der zuständigen Behörde. Die Erlaubnis 
kann mit Auflagen verbunden werden, soweit dies zum Schutze der Allgemeinheit 
oder der Auftraggeber erforderlich ist; unter denselben Voraussetzungen ist auch die 
nachträgliche Aufnahme, Änderung und Ergänzung von Auflagen zulässig. Die 
Erlaubnis ist zu versagen, wenn  

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Antragsteller die für den 
Gewerbebetrieb erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt,  

2. er die für den Gewerbebetrieb erforderlichen Mittel oder entsprechende 
Sicherheiten nicht nachweist oder  

3. der Antragsteller nicht durch eine Bescheinigung einer Industrie- und 
Handelskammer nachweist, dass er über die für die Ausübung des Gewerbes 
notwendigen rechtlichen Vorschriften unterrichtet worden ist und mit ihnen 
vertraut ist.  

Der Gewerbetreibende darf mit der Durchführung von Bewachungsaufgaben nur 
Personen beschäftigen, die die Voraussetzungen nach Satz 3 Nr. 1 und 3 erfüllen.    
Für die Durchführung folgender Tätigkeiten ist der Nachweis einer vor der Industrie- 
und Handelskammer erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung erforderlich :  

1. Kontrollgänge im öffentlichen Verkehrsraum oder in Hausrechtsbereichen 
mit tatsächlich öffentlichem Verkehr,  

2. Schutz vor Ladendieben,  

3. Bewachungen im Einlassbereich von gastgewerblichen Diskotheken.  

(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie kann mit Zustimmung des 
Bundesrates durch Rechtsverordnung  

1. die Anforderungen und das Verfahren für den Unterrichtungsnachweis nach 
Absatz 1 Satz 3 Nr.3 sowie Ausnahmen von der Erforderlichkeit des 
Unterrichtungsnachweises festlegen,  

2. die Anforderungen und das Verfahren für eine Sachkundeprüfung nach 
Absatz 1 Satz 5 sowie Ausnahmen von der Erforderlichkeit der 
Sachkundeprüfung festlegen und  

3. zum Schutze der Allgemeinheit und der Auftraggeber Vorschriften erlassen 
über den Umfang der Befugnisse und Verpflichtungen bei der Ausübung des 
Bewachungsgewerbes, insbesondere über  

a.  den Geltungsbereich der Erlaubnis,  

b.  die Pflichten des Gewerbetreibenden bei der Einstellung und 
Entlassung der im Bewachungsgewerbe beschäftigten Personen, über 



die Aufzeichnung von Daten dieser Personen durch den 
Gewerbetreibenden und ihre Übermittlung an die Gewerbebehörden, 
über die Anforderungen, denen diese Personen genügen müssen, 
sowie über die Durchführung des Wachdienstes,  

c.  die Verpflichtung zum Abschluss einer Haftpflichtversicherung, zur 
Buchführung einschließlich der Aufzeichnung von Daten über einzelne 
Geschäftsvorgänge sowie über die Auftraggeber,  

d.   die Unterrichtung der zuständigen Behörde durch Gerichte und 
Staatsanwaltschaften über rechtliche Maßnahmen gegen 
Gewerbetreibende und ihr Personal, das mit Bewachungsaufgaben 
betraut ist.  

(3) Sofern zur Überprüfung der Zuverlässigkeit des Bewachungspersonals nach 
Absatz 1 Satz 4 von der zuständigen Behörde Auskünfte aus dem 
Bundeszentralregister nach § 30 Abs. 5, § 31 oder unbeschränkte Auskünfte nach § 
41 Abs. 1 Nr.9 Bundeszentralregistergesetz eingeholt werden, kann das Ergebnis 
der Überprüfung einschließlich der für die Beurteilung der Zuverlässigkeit 
erforderlichen Daten an den Gewerbetreibenden übermittelt werden.  

(4) Die Beschäftigung einer Person, die in einem Bewachungsunternehmen mit 
Bewachungsaufgaben beschäftigt ist, kann dem Gewerbetreibenden untersagt 
werden, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Person die für ihre 
Tätigkeit erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt.  

(5) Der Gewerbetreibende und seine Beschäftigten dürfen bei der Durchführung von 
Bewachungsaufgaben gegenüber Dritten nur die Rechte, die Jedermann im Falle 
einer Notwehr, eines Notstandes oder einer Selbsthilfe zustehen, die ihnen von dem 
jeweiligen Auftraggeber vertraglich übertragenen Selbsthilferechte sowie die ihnen 
gegebenenfalls in Fällen gesetzlicher Übertragung zustehenden Befugnisse 
eigenverantwortlich ausüben. In den Fällen der Inanspruchnahme dieser Rechte und 
Befugnisse ist der Grundsatz der Erforderlichkeit zu beachten.  

(6) Der Bewachungsunternehmer und seine Wachpersonen dürfen innerhalb und 
außerhalb des befriedeten Besitztums nur dann Schusswaffen führen, wenn ein 
Auftrag durchgeführt wird, der dies aus Gründen der Sicherung einer besonders 
gefährdeten Person im Sinne des § 32 Abs. 1 Nr.3 Waffengesetz oder eines 
besonders gefährdeten Objektes erfordert. Die Überlassung von Schusswaffen 
gemäß § 35 Abs. 3 des Waffengesetzes an Wachpersonen, die die Schusswaffe 
führen sollen, darf erst erfolgen, wenn die zuständige Behörde zugestimmt hat. Die 
Zustimmung ist zu versagen, wenn die Wachperson nicht die Voraussetzungen des § 
30 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Waffengesetzes erfüllt oder die Haftpflichtversicherung das 
Risiko des Umgangs mit Schusswaffen durch die Wachpersonen nicht umfasst. 

 


